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Einverständniserklärung

In Kenntnis der in der „Verordnung über die Aufsicht über Schüler“ für Wandertage, mehrtägige Veranstaltungen getroffenen Regelungen (Anlage 1, Abschnitt IV Nr. 6 und 7 - siehe unten) erkläre ich mich damit einverstanden, dass

meine Tochter / mein Sohn ______________________________________, Klasse _____,

sich auf der Fahrt nach _________________________________ während der genehmigten Freizeit bis ungefähr 20.00 Uhr (Klassen 8/9) / 22.00 Uhr (ab Klasse 10) ohne Beaufsichtigung durch Lehrkräfte frei bewegen kann.

Ich bin darüber informiert worden, dass bei Veranstaltungen ohne eine aufsichtsführende Lehrkraft, die dem privaten Bereich zugehören, der Unfallversicherungsschutz entfällt.

Auf die Möglichkeit des Abschlusses einer privaten Kranken- und Unfallversicherung wurde ich in diesem Zusammenhang hingewiesen.

Bei grobem Fehlverhalten meiner Tochter / meines Sohnes kann diese / dieser von der weiteren Veranstaltung ausgeschlossen und auf eigene Kosten zurückgeschickt werden.

_________________________
_______________________________  

Datum
Unterschrift einer / eines Erziehungsberechtigten

Verordnung über die Aufsicht über Schüler - Anlage 1, Abschnitt IV Nr. 6 und 7:

6.
Schülern aller Schulformen der Klassen/Jahrgangsstufen 8 und 9 kann bei Wanderfahrten, Lehrausflügen, Studienfahrten, Schülergruppenfahrten und Landheimaufenthalten im Inland und im deutschsprachigen Ausland gestattet werden, sich einzeln oder in Gruppen bis spätestens 20.00 Uhr ohne Beaufsichtigung durch Lehrer frei zu bewegen, wenn die Erziehungsberechtigten sich hiermit vor Beginn der Veranstaltung schriftlich einverstanden erklären, die Schüler entsprechend belehrt worden sind und auf Grund ihrer Reife und Persönlichkeitsentwicklung mit Fehlverhalten, das Ansprüche Dritter auslösen könnte, nicht zu rechnen ist.


Ein Versicherungsschutz besteht in diesen Fällen nur, wenn die Schüler nach Neigung und Interesse außerhalb des Klassen- oder Gruppenverbandes Orte oder Veranstaltungen besuchen, die vom Lehrer als pädagogisch zweckdienlich und mit den Zielen der schulischen Veranstaltung vereinbar beurteilt werden und deren Besuch der Lehrer zugestimmt hat. Der Lehrer oder ausnahmsweise eine der in Nr. 4 Abs. 2 genannten Personen müssen in diesen Fällen jederzeit für die Schüler erreichbar sein. Die Erziehungsberechtigten sind hierauf vor Antritt der Veranstaltung von der Schule schriftlich hinzuweisen.


Der Lehrer kann die Gestattung nach Satz 1 widerrufen, wenn er begründeten Anlass zur Befürchtung hat, dass Schüler die eingeräumte Freiheit missbrauchen oder dass sie durch besondere Umstände gefährdet werden.


Schüler, deren Erziehungsberechtigte die schriftliche Einverständniserklärung nicht abgeben, sind nach den Bestimmungen dieser Verordnung durch Lehrer oder Hilfskräfte zu beaufsichtigen.

7.
Schülern der Klassen/Jahrgangsstufen 10 und 11 kann bei den in Nr. 6 aufgeführten Veranstaltungen unter den dort genannten Voraussetzungen gestattet werden, sich einzeln oder in Gruppen bis ungefähr 22.00 Uhr ohne Beaufsichtigung durch Lehrer frei zu bewegen, wenn die Erziehungsberechtigten sich hiermit vor Beginn der Veranstaltung schriftlich einverstanden erklären.
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